
Wahlordnung der Fachhochschule Potsdam Amtliche Bekanntmachung der FHP Nr. 30 vom 6.12.1999 Seite 1 - 10

W a h l o r d n u n g

Der Senat der Fachhochschule Potsdam hat in
seiner Sitzung am 03.11.1999 gemäß § 67 Abs.
1 Satz 1 Brandenburgisches Hochschulgesetz
(BbgHG) vom 25. Mai 1999 und gemäß § 9
Abs. 2 der dem Ministerium für Wissenschaft,
Forschung und Kultur des Landes Brandenburg
zur Genehmigung eingereichten Grundordnung
(GO) der Fachhochschule Potsdam vom
03.11.1999 folgende vorläufige Wahlordnung
(WO) als Satzung beschlossen:
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§   1
Geltungsbereich

(1) Diese Wahlordnung regelt in Ergänzung zu
den Bestimmungen der Grundordnung der Fach-
hochschule Potsdam (GO) die Grundsätze über
die Durchführung der Wahlen sowie über die
Ausübung des aktiven und passiven Wahlrechts
an der Fachhochschule Potsdam einschließlich
der Wahlen zur Studierendenschaft und wird vom
Senat erlassen.

(2) Die Bildung und Zusammensetzung der Gre-
mien der Studierendenschaft ist von dieser durch
Satzung im Rahmen ihrer gesetzlichen Aufgaben
zu regeln.

§   2
Wahlverfahren

(1) Die Mitglieder des Senats und der Fachbe-
reichsräte werden nach den Grundsätzen der
personalisierten Verhältniswahl gewählt.

(2) Bei der personalisierten Verhältniswahl wird
eine Liste gewählt, indem die Wählerin oder der
Wähler eine oder einen der auf dem Stimmzettel
aufgeführten Listenbewerberin oder Listenbe-
werber kennzeichnet. Die Kennzeichnung gilt für
die Bewerberin oder den Bewerber und zugleich
für die Liste, der sie oder er angehört. Nein-
Stimmen sind ungültig.

(3) Auf den Stimmzetteln sind die Namen aller
Bewerberinnen oder Bewerber jedes Wahlvor-
schlags aufzuführen. Die Sitze werden auf die
Listen nach dem Verhältnis der Gesamtzahl der
auf sie entfallenen Stimmen im Höchstzahlver-
fahren nach d’Hondt verteilt. Bei gleichen
Höchstzahlen wird von der Vorsitzenden oder
dem Vorsitzenden des zentralen Wahlvorstandes
das Los gezogen.

(4) Innerhalb einer Liste ist für die Vergabe von
Sitzen die Reihenfolge der Bewerberinnen oder
Bewerber maßgebend, die sich aus den Zahlen-
der für die aufgeführten Bewerberinnen oder
Bewerber abgegebenen Stimmen ergibt. Bei
Stimmengleichheit ist der niedrigere Listenplatz
auf dem Wahlvorschlag maßgebend.

(5) Wird für eine Wahl gemäß Satz 1 nur ein
Wahlvorschlag vorgelegt, so findet insoweit eine
Mehrheitswahl statt. Bei der Mehrheitswahl hat
die Wählerin oder der Wähler so viele Stimmen,
wie Sitze oder Ämter zu vergeben sind. Stim-
menhäufung ist unzulässig. Gewählt ist, wer die
meisten Stimmen erhält.
Dies gilt auch, wenn nur ein Mandat zu vergeben
ist oder wenn nur ein Wahlvorschlag vorgelegt
wird. Alle nicht mit einem Mandat jedoch mit gül-
tigen Stimmen versehenen Personen des Wahl-
vorschlages sind in absteigender Reihenfolge
nach der von ihnen erreichten Stimmenzahl als
Stellvertreterin oder als Stellvertreter gewählt

(Reserveliste). Bei Stimmengleichheit entschei-
det das Los. Nein-Stimmen sind nur gültig, wenn
für ein einzelnes Amt nicht mehr als eine Bewer-
berin oder ein Bewerber vorhanden ist. In diesem
Fall muß auf dem betreffenden Stimmzettel die
Alternative „Ja“ – „Nein“ vorgegeben sein.

(6) Die Wahl der Gleichstellungsbeauftragten und
der dezentralen Gleichstellungsbeauftragten
findet nach den Regeln des Mehrheitswahlrechts
statt.

(7) Einer Wahl bedarf es nicht, wenn die Zahl der
Angehörigen einer Gruppe gleich oder geringer
ist als die Zahl der ihr zustehenden Mandate.

§   3
Wahlberechtigung

(1) Wahlberechtigt ist, wer bei Ablauf der Frist zur
Abgabe der Wahlvorschläge und am Wahltag
Mitglied oder Angehöriger der Hochschule ist. Bei
Wahlen, die innerhalb von Gremien stattfinden,
folgt die Wahlberechtigung der Mitgliedschaft im
Gremium.

(2) Beurlaubte Hochschulmitglieder bleiben
wahlberechtigt bis zum Ende des auf die Gewäh-
rung des Urlaubs folgenden Semesters, Dauert
die Beurlaubung fort, so ruht die Wahlberechti-
gung bis zum Zeitpunkt der Beendigung der Be-
urlaubung.

§   4
Wählbarkeit

(1) Wahlberechtigt und wählbar sind die hauptbe-
ruflich an der Hochschule tätigen Professorinnen
und Professoren, die hauptberuflich tätigen wis-
senschaftlichen und nichtwissenschaftlichen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und die einge-
schriebenen Studentinnen und Studenten. Wahl-
berechtigt und wählbar im Sinne dieser Wahlord-
nung sind auch alle Gastdozentinnen und Gast-
dozenten, die die Vertretung einer Professur
wahrnehmen und alle Stellvertreterinnen und
Stellvertreter einer Professur.

(2) Wahlberechtigt, aber nicht wählbar sind die:

1. nebenberuflich tätigen Honorarprofessorinnen
    und Honorarprofessoren,
2. Gastprofessorinnen und Gastprofessoren,
3. gastweise tätigen Lehrkräfte,
4. Lehrbeauftragten

§   5
Gruppenvertretung

(1) Die Mitglieder und Angehörigen der Hoch-
schule sind nur in der Organisationseinheit der
Hochschule und der Mitgliedergruppe wahlbe-
rechtigt und wählbar, in der sie bei Ablauf der
Frist zur Abgabe der Wahlvorschläge ihre dienst-
lichen Aufgaben ganz oder überwiegend wahr-
nehmen. Im übrigen gilt § 4 der Wahlordnung.
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(2) Studentinnen und Studenten sind im Fachbe-
reich ihres Studienganges für alle Gremien der
Hochschule wahlberechtigt und wählbar.

(3) Für die Vertretung der Mitglieder und der An-
gehörigen der Fachhochschule Potsdam in kolle-
gialen Gremien und Organen der Hochschule,
der Fachbereiche und der zentralen Einrichtun-
gen bilden folgende Mitglieder und Angehörige
jeweils eine Gruppe:

1. Professorinnen und Professoren
einschließlich der Honorarprofessorinnen und
Honorarprofessoren, die in einem Dienstver-
hältnis mit der Fachhochschule stehenden 

 Gastprofessorinnen und Gastprofessoren und
Gastdozentinnen und Gastdozenten und
Stellvertreterinnen und Stellvertreter einer
Professur, die bereits bei der Begründung ei-
nes Dienstverhältnisses mit der Hochschule
Professorin oder Professor sind,

2. die Studentinnen und Studenten,
3. die akademischen Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, die Gastdozentinnen und Gastdozen-
ten in Vertretung einer Professur und alle 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter
einer Professur, die Lehrkräfte für besondere
Aufgaben, die Lehrbeauftragten sowie die 
sonstigen gastweise tätigen Lehrkräfte,

4. die sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

(4) In Zweifelsfällen entscheidet der zentrale
Wahlstand nach Anhörung der oder des Wahlbe-
rechtigten über die Zuordnung.

§   6
Wahlausschuß und Wahlvorstände

(1) Als Kontrollorgan zur Vorbereitung der Wah-
len und zur Vorbereitung und Überprüfung der
Gültigkeit der Wahlverfahren zu den Kollegialor-
ganen wählt der Senat den Wahlausschuß. Der
Wahlausschuß ist zuständig für die Wahlprüfung
und die Wahlanfechtung der Wahlen zu den Kol-
legialorganen sowie der Wahlen der Präsidentin
oder des Präsidenten, der Vizepräsidentin oder
Vizepräsidenten, der Dekaninnen oder Dekane
und der Prodekaninnen oder Prodekane, der
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden des Senats
und Fachbereichsräte sowie der jeweiligen stell-
vertretenden Vorsitzenden. Mitglieder des Wahl-
ausschusses dürfen nicht zugleich Mitglieder der
Wahlvorstände sein. Dem Wahlausschuß gehö-
ren an:

1.eine Professorin oder ein Professor,
2.eine Studentin oder ein Student,
3.eine akademische Mitarbeiterin oder ein aka-
   demischer Mitarbeiter,
4.eine sonstige Mitarbeiterin oder ein sonstiger
   Mitarbeiter
   Sowie jeweils ein stellvertretendes Mitglied.

Der Wahlausschuß wählt aus seiner Mitte eine
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und eine

Stellvertreterin oder einen Stellvertreter der Vor-
sitzenden oder des Vorsitzenden.

(2) Für die Durchführung der Wahlen sind der
zentrale Wahlvorstand und die örtlichen Wahl-
vorstände verantwortlich. Soweit Wahlberechtigte
keinem Fachbereich angehören, ist für sie der
Wahlvorstand zuständig. Der zentrale Wahlvor-
stand und die örtlichen Wahlvorstände werden so
rechtzeitig gebildet, daß sie ihre Aufgaben von
Beginn des Semesters an wahrnehmen können,
in dem die Wahlen stattfinden. Die Amtszeit der
Wahlvorstände beträgt zwei akademische Jahre,
die Amtszeit der studierenden Mitglieder ein aka-
demisches Jahr.

(3) Der zentrale Wahlvorstand wird gemäß § 26
Absatz 2 der GO vom Senat gewählt.
Ihm gehören an:

1. eine Professorin oder ein Professor,
2. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe 

der akademischen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter,

3. eine Studentin oder ein Student,
4. eine sonstige Mitarbeiterin oder ein sonstiger

Mitarbeiter

sowie jeweils eine Stellvertreterin oder ein Stell-
vertreter mit Rede- und Antragsrecht. Das
Stimmrecht steht den Vertreterinnen oder Ver-
tretern nur im Falle der Verhinderung des
Hauptmitgliedes zu der zentrale Wahlvorstand
wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder
einen Vorsitzen und eine Stellvertreterin oder ein
Stellvertreter. Die Kanzlerin oder der Kanzler
oder eine beauftragte Mitarbeiterin oder ein be-
auftragter Mitarbeiter nimmt an den Sitzungen mit
Rede- und Antragsrecht teil.

(4) Die örtlichen Wahlvorstände werden von den
Fachbereichsräten gewählt. Ihnen gehören je-
weils an:

1. eine Professorin oder ein Professor,
2. eine Vertreterin oder ein Vertreter der Gruppe
 der akademischen Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter,
3. eine Studentin oder ein Student,
4. eine sonstige Mitarbeiterin oder ein sonstiger
   Mitarbeiter

sowie jeweils eine Stellvertreterin oder ein Stell-
vertreter mit Rede- und Antragsrecht. Das
Stimmrecht steht den Vertreterinnen oder Ver-
tretern nur im Falle der Verhinderung des
Hauptmitgliedes zu. Jeder örtliche Wahlvorstand
wählt aus seiner Mitte eine Vorsitzende oder
einen Vorsitzen und eine Stellvertreterin oder ein
Stellvertreter und teilt die Zusammensetzung des
örtlichen Wahlvorstands dem Zentralen Wahlvor-
stand mit.

(5) Scheidet ein Mitglied oder eine Stellvertreterin
oder ein Stellvertreter aus einem der Wahlvor-
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stände aus, findet eine Nachwahl statt.

(6) Sind Mitglieder der Wahlvorstände Wahlbe-
werberinnen oder Wahlbewerber für ein Gremi-
um, so sind sie in der Zeit von der Aufgabe der
Wahlvorschläge bis zum Feststellen des Wahler-
gebnisses von Entscheidungen und Beschlüs-
sen, die dieses Gremium betreffen, auszuschlie-
ßen. In diesem Fall tritt die Vertretungsregelung
in Kraft.

(7) Ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mitglied
eines Wahlvorstandes, das diesem Gremium auf
Grund einer Kandidatur nicht angehören kann, ist
verpflichtet, seine Kandidatur diesem Gremium,
das ihn gewählt oder bestellt hat, spätestens bis
zum Termin der Abgabe der Wahlvorschläge
schriftlich mitzuteilen.

(8) Die oder der Vorsitzende des Senats macht
die Zusammensetzung der Wahlvorstände hoch-
schulöffentlich bekannt.

§   7
Unterstützung der Wahlvorstände

(1) Die Wahlvorstände können wahlberechtigte
Mitglieder der Fachhochschule als Wahlhelferin-
nen oder Wahlhelfer zur Unterstützung bei der
Stimmabgabe und Stimmenzählung bestellen.

(2) Die Organe, Gremien, Funktionsträger und
die Hochschulverwaltung haben die Wahlvor-
stände bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unter-
stützen, insbesondere die notwendigen Unterla-
gen zur Verfügung zu stellen und die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen.

§   8
Aufgaben der Wahlvorstände

(1) Der zentrale Wahlvorstand und die örtlichen
Wahlvorstände sind für die ordnungsgemäße
Vorbereitung und Durchführung der Wahl der
Organe der Hochschule, der Vorsitzenden der
Gremien sowie deren Stellvertreterinnen oder
Stellvertreter, der Hochschulbeauftragten und der
Studierendenschaft verantwortlich.

(2) Über die Wahl ist ein Protokoll zu verfassen,
das mindesten Angaben über:

1.Ort und Tag der Sitzung,
2.Gegenstand der Beratung und Beschlußfas-
   sung,
3.Beratungsergebnisse, Abstimmungsverhält-
   nisse und Beschlüsse

enthalten muß.

(3) Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind zu
gewissenhafter und unparteiischer Erfüllung ihres
Amtes verpflichtet.

(4) Die Wahlvorstände sind ohne Rücksicht auf
die Zahl der in der Sitzung anwesenden Mitglie-
der beschlußfähig.

(5) Bei Stimmengleichheit im zentralen Wahlvor-
stand oder in einem örtlichen Wahlvorstand gibt
die Stimme der Vorsitzenden oder des Vorsit-
zenden den Ausschlag.

§   9
Termine und Fristen

(1) Wahlen sind so zu terminieren, daß sie wäh-
rend der Vorlesungszeit abgeschlossen werden
können.

(2) Der zentrale Wahlvorstand setzt die Wahlter-
mine fest und macht sie spätestens am 35. Ka-
lendertag vor dem Wahltag bekannt. Bekanntma-
chungen des zentralen Wahlvorstandes erfolgen
durch Aushang oder in anderer geeigneter Weise
hochschulöffentlich.

(3) Soweit in dieser Ordnung Fristen enthalten
sind, enden sie am letzten Tag um 15.00 Uhr.
Endet eine Frist an einem Sonnabend, Sonntag
oder einem gesetzlichen Feiertag, so ist für die
Fristwahrung der nächste Werktag maßgebend.

§ 10
Wahlbekanntmachung

(1) Die Wahlbekanntmachung erfolgt durch öf-
fentlichen Aushang in der Hochschule und ent-
hält neben der Mitteilung der Wahltermine Anga-
ben über:
1.Gegenstand und Art der Wahl,
2.Wahlberechtigung und Wählbarkeit,
3.Einsichtnahme in das Wählerverzeichnis,
4.Einspruch gegen das Wählerverzeichnis,
5.Abgabefrist und Form der Wahlvorschläge,
6.Veröffentlichung der Wahlvorschläge,
7.Versand und Rücklauf der Briefwahlunterla-
   gen,
8.Ort und Zeit der Feststellung des Wahlergeb-
   nisses.

(2) Ort und Öffnungszeit der Wahlräume sowie
Näheres über die Feststellung und Veröffentli-
chung des Wahlergebnisses werden in einer
gesonderten Bekanntmachung mitgeteilt.

(3) Studierende, die laut Studien- und Prüfungs-
ordnung ein Praxissemester absolvieren, erhal-
ten die Wahlbekanntmachung über ihre aktuelle
Postanschrift zugesandt.

§ 11
Wählerverzeichnis

(1) Für Wahlen, die nicht in Gremien stattfinden,
stellt der zentrale Wahlvorstand eine nach Grup-
pen gegliederte Liste aller Wahlberechtigten
(Wählerverzeichnis) auf. Es enthält Vor- und
Familiennamen, Organisations- und Funktions
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kennziffer der Wahlberechtigten, bei Studieren-
den Vor- und Familiennamen und Matrikelnum-
mer.
(2) Wählerverzeichnis wird zwei Wochen zur
Einsicht ausgelegt. Eine Wahlberechtigte oder
ein Wahlberechtigter kann währen der Ausle-
gungsfrist beim zentralen Wahlvorstand schrift-
lich Einspruch gegen das Wählerverzeichnis
seiner oder ihrer Gruppe einlegen. Soweit die
behaupteten Tatsachen nicht offenkundig sind,
hat die Einsprechende oder der Einsprechende
die erforderlichen Beweismittel beizubringen.

(3) Der zentrale Wahlvorstand entscheidet über
die Einsprüche, Er nimmt die Berichtigungen des
Wählerverzeichnisses vor, die aufgrund der Ein-
sprüche oder eigener Feststellung erforderlich
sind.

(4) Das Wählerverzeichnis wird vom jeweils zu-
ständigen Wahlvorstand am Tag vor Beginn der
Wahl um 15.00 Uhr abgeschlossen. Nicht bzw.
noch nicht im Wählerverzeichnis erfaßte
Personen, die ihre Wahlberechtigung zweifelsfrei
nachweisen, können auf begründeten Antrag
vom zentralen Wahlvorstand noch am Wahltag
zur Wahl zugelassen werden.

§ 12
Wahlvorschläge

(1) Der zentrale Wahlvorstand beschließt den
Termin der Abgabe der Wahlvorschläge. Zwi-
schen dem Zeitpunkt der Wahlbekanntmachung
nach § 9 Absatz 2 und dem Termin der Abgabe
der Wahlvorschläge müssen mindestens 21 Ka-
lendertage liegen. Der Termin ist durch die
Wahlausschreibung hochschulöffentlich bekannt
zu machen.

(2) Ein Vorschlag für die Wahlen zu den
zentralen Kollegialorganen und den Fachbe-
reichsräten soll mindestens drei Bewerberinnen
oder Bewerber enthalten. Es bedarf der Unter-
stützung von mindestens fünf, in der Gruppe von
Studierenden von mindestens zehn Wahlberech-
tigten. Sind in eine Gruppe weniger als 20, in der
Gruppe der Studierenden weniger als 40 Wahl-
berechtigte vorhanden, so bedarf ein Wahlvor-
schlag der Unterstützung von  mindestens drei
Wahlberechtigten. Die Zustimmungserklärungen
der Bewerberinnen oder Bewerber gelten gleich-
zeitig als Unterstützung für den Wahlvorschlag.
Liegen bei einer Wahl mehrere Einzelbewerbun-
gen auf verschiedenen Wahlvorschlägen vor,
darf der Wahlvorstand diese Einzelbewerbungen
zu einem Wahlvorschlag in alphabetischer Rei-
henfolge zusammenfassen, sofern Einzelbewer-
ber diesem Verfahren zustimmen. Formlose Un-
terstützungserklärungen von Studierenden im
Praxissemester sind dem Wahlvorschlag beizu-
fügen.

(3) Wahlvorschläge sind auf dem zentralen
Wahlvorstand herausgegebenen Formblättern

unter Angabe der Gruppenzugehörigkeit beim
zuständigen Wahlvorstand einzureichen. Siemüs
 müssen über jede Bewerberin oder jeden Be-
werber folgende Angaben enthalten:

1. Vor- und Familiennamen
2. ggf. Amt- oder Dienstbezeichnung,
3. Hochschulbereich,
4. Geburtsjahr,

bei Studierenden zusätzlich Studiengang, Fach-
semesterzahl und Matrikelnummer. Jede Bewer-
berin oder jeder Bewerber muß ihre oder seine
Zustimmung zum Wahlvorschlag durch eigen-
händige Unterschrift erklären. Bei Bewerberinnen
und Bewerbern im Praxissemester kann das
durch eine formlose Erklärung erfolgen.  Diese ist
zusammen mit dem Wahlvorschlag dem zentra-
len Wahlvorstand vorzulegen.

(4) Jede Bewerberin oder jeder Bewerber kann
sich zur Wahl für ein bestimmtes Gremium nur
auf einen Wahlvorschlag bewerben. Bewerberin-
nen oder Bewerber, die auf mehreren Wahlvor-
schlägen genannt und wählbar sind, werden auf
allen Wahlvorschlägen gestrichen.

(5) Wahlvorschläge können mit einem Kennwort
versehen werden. Das Kennwort darf keine
rechtswidrigen oder zu Verwechslungen führen-
den Begriffe enthalten.

§ 13
Prüfung und Veröffentlichung der Wahlvor-

schläge

(1) Der jeweils zuständige Wahlvorstand be-
schließt über die Zulässigkeit der Wahlvorschlä-
ge.

(2) Die Reihenfolge der Wahlvorschläge bei einer
personalisierten Verhältniswahl wird von der Vor-
sitzenden oder von dem Vorsitzenden des Wahl-
vorstandes durch Losentscheid festgelegt.

(3) Der jeweils zuständige Wahlvorstand macht
die zugelassenen Wahlvorschläge unverzüglich
bekannt. Bei der Bekanntmachung wird die Mat-
rikelnummer nicht veröffentlicht.

(4) Gegen die Entscheidung über die Zulässigkeit
eines Wahlvorschlages kann jede oder jeder
Wahlberechtigte innerhalb von 5 Kalendertagen
nach der Bekanntmachung Einspruch einlegen.
Über den Einspruch entscheidet der jeweils zu-
ständige Wahlvorstand.

§ 14
Stimmzettel

(1) Für jede Gruppe werden gesonderte Stimm-
zettel hergestellt. Auf ihnen sind die zugelasse-
nen Wahlvorschläge in der gemäß § 13 Absatz 2
festgelegten Reihenfolge aufzuführen.
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(2) Bei Mehrheitswahlen sind die Namen aller
Bewerberinnen oder Bewerber in der Reihenfolge
de eingereichten Wahlvorschlags aufzuführen;
dies gilt auch, wenn bei einer personalisierten
Verhältniswahl nur ein Wahlvorschlag vorgelegt
wird. Die Stimmzettel enthalten einen erläutern-
den Hinweis, ob die Reihenfolge der Bewerberin
oder des Bewerbers auf dem Stimmzettel alpha-
betisch oder entsprechend dem eingereichten
Vorschlag aufgeführt ist.

§ 15
Briefwahl

(1) Bei unmittelbaren Wahlen wird die Möglichkeit
der Briefwahl auf Antrag zugelassen. Der Antrag
muß spätestens am 20 Kalendertag vor dem
Beginn der Wahl beim zuständigen Wahlvorstand
unter Angabe der Zustellungsadresse beantragt
worden sein. Die Versendung erfolgt spätestens
am 8. Kalendertag vor dem Beginn der Wahl.
Postalische Zusendungen von Briefwahlunterla-
gen ist entbehrlich, wenn diese oder dem Wahl-
berechtigten bis zum Versendungstermin ausge-
händigt wurden. Die Aushändigung erfolgt durch
die zuständige Verwaltung.

(2) Briefwahlunterlagen sind:

1.der Wahlschein,
2.der oder die Stimmzettel,
3.der Stimmzettelumschlag,
4.der Wahlbriefumschlag (Umschlag für die
   Rücksendung der Briefwahlunterlagen).

Wer durch Briefwahl wählt kennzeichnet persön-
lich seine Stimmzettel, legt sie in den Stimmzet-
telumschlag, klebt ihn zu und legt ihn zusammen
mit dem Wahlschein in den Wahlbriefumschlag.
Auf dem Wahlschein muß die oder der Wahlbe-
rechtigte durch ihre oder seine Unterschrift versi-
chern, daß sie oder er den Stimmzettel eigen-
händig gekennzeichnet hat.

(3) Wer von der Briefwahl Gebrauch gemacht
hat, darf nicht mehr an der Urnenwahl teilneh-
men.

(4) Der Wahlbrief muß bis zum Abschluß der
Wahlhandlungen dem zuständigen Wahlvorstand
zugegangen sein.

(5) Ein Wahlbrief ist ungültig:

1.wenn der Stimmzettelumschlag kein gültiger 
   oder kein mit der vorgeschriebenen Versiche-
   rung versehener Wahlschein beigefügt ist,
2.wenn weder der Wahlbriefumschlag noch der
   Stimmzettelumschlag verschlossen ist,
3.wenn der Name der Wahlscheininhaberin 
   oder des Wahlscheininhabers im Wählerver-
   zeichnis nicht enthalten sind,
4.wenn sich im Wählerverzeichnis ein Hinweis
   auf Stimmabgabe durch Urnenwahl findet.

Die Gründe der Zurückweisungen sind auf den
Unterlagen und dem Protokoll zu vermerken; die
zugehörigen Stimmzettelumschläge sind unge-
öffnet zu vernichten.

§ 16
Urnenwahl

(1) In den Wahlräumen ist jede Wahlwerbung
untersagt. Während der Wahlhandlung müssen
mindestens zwei Mitglieder des zuständigen
Wahlvorstandes oder ihre jeweiligen Stellvertre-
terinnen oder Stellvertreter anwesend sein. Diese
üben im Auftrag der Präsidentin oder des Präsi-
denten das Hausrecht aus. Der Wahlvorstand hat
dafür Sorge zu tragen, daß sich in der Wahlkabi-
ne nicht mehr als eine Wählerin oder ein Wähler
aufhält.

(2) Zur Überprüfung ihrer Identität müssen die
Wählerinnen oder Wählen ein amtliches Doku-
ment vorlegen. Wenn ein solches Dokument
nicht verfügbar ist, können die Mitglieder des
Wahlvorstandes oder eine Dritte oder ein Dritter
die Identität der betreffenden Wählerin oder des
Wählers bestätigen, wenn ihnen diese oder die-
ser persönlich bekannt ist. Andernfalls darf die
betreffende Person nicht an der Wahl teilneh-
men. Im Anschluß an die Überprüfung  bzw.
Bestätigung  ihrer oder seiner Identität erhält die
Wählerin oder der Wähler den oder die Stimm-
zettel, begibt sich in die Wahlkabine und kenn-
zeichnet dort den oder die Stimmzettel.
Die Protokollführerin oder der Protokollführer
stellt den Namen der Wählerin oder des Wählers
im Wählerverzeichnis fest und vermerkt dort die
Stimmabgabe. Danach wirft die Wählerin oder
der Wähler ihren oder seinen Stimmzettel gefaltet
in die Wahlurne.

(3) Über die Wahlhandlung ist ein Protokoll zu
führen. Das Protokoll muß mindestens folgende
Angaben enthalten:

1.Beginn und Ende der Wahlhandlungen,
2.Mitglieder der Wahlleitungen und ihre jewei-
   ligen Anwesenheitszeiten,
3.erhaltene und übergebene Wahlunterlagen,
4.besondere Vorkommnisse.

(4) Wer von der Urnenwahl Gebrauch gemacht
hat, darf nicht mehr an der Briefwahl teilnehmen.

§ 17
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Unverzüglich nach Abschluß der Wahlen
nimmt der Wahlvorstand öffentlich die Auszäh-
lung der Stimmen vor und stellt das Wahlergeb-
nis fest.

(2) Die Feststellung des Wahlergebnisses umfaßt
mindestens Angaben über:

1. die Wahlbeteiligung,
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2. Zahl der ungültigen Stimmen,
3. die Zahl der auf die einzelnen Listen oder Be-
   werberinnen oder Bewerber entfallenen 
   Stimmen,

4. die Namen der gewählten Bewerberinnen 
   oder Bewerber und die Namen der gewählten
   Stellvertreterinnen und Stellvertreter.

(3) Enthält eine Liste weniger Bewerberinnen
oder Bewerber, als ihr nach den Höchstzahlen
Sitze zustehen, so bleiben diese Sitze unbesetzt;
§ 19 Absatz 3 bleibt unberührt.

(4) Ein Stimmzettel ist ungültig, wenn:

1. er nicht gekennzeichnet ist,
2. er erkennbar nicht von der Hochschulverwal-
   tung hergestellt ist,
3. aus seiner Kennzeichnung der Wille der Wäh-
   lerin oder des Wählers nicht zweifelsfrei er-
   kennbar ist,
4. wenn bei einer Wahl gemäß § 5 Wahlordnung
   mehr als eine Bewerberin oder ein Bewerber
   gekennzeichnet wurde,
5. wenn bei einer Wahl gemäß § 5 mehr Stim-
   men abgegeben wurden als der Wählerin oder
   dem Wähler zustehen,
6. wenn er Stimmenhäufungen enthält,
7. ein Wahlbrief nicht den Wahlschein und die
   erforderliche Versicherung der Wählerin oder
   des Wählers enthält,
8. der Stimmzettelumschlag in einem Wahlbrief 
   nicht zugeklebt ist.

(5) Enthält ein Stimmzettel einen Zusatz über die
Kennzeichnung hinaus, entscheidet der zustän-
dige Wahlvorstand über dessen Gültigkeit.

(6) Enthält ein Stimmzettelumschlag einer Brief-
wahl weniger Stimmzettel als vorgesehen, so
sind die abgegebenen Stimmzettel vorbehaltlich
Absatz 4 gültig.
Enthält ein Stimmzettelumschlag einer Briefwahl
mehr Stimmzettel als vorgesehen, so gelten
mehrere  gleichartige Stimmzettel als eine Stim-
me, wenn ihre Kennzeichnung gleichlautend ist;
andernfalls sind sie ungültig.

§ 18
Wahlanfechtung

(1) Jede Wahlberechtigte oder jeder Wahlbe-
rechtigte  kann die Wahl innerhalb einer Frist von
5 Kalendertagen nach Bekanntmachung des
vorläufigen Wahlergebnisses anfechten. Der
Einspruch ist beim Wahlausschuß schriftlich ein-
zulegen und zu begründen.

(2) Der Wahlausschuß entscheidet über die
Wahlanfechtungen. Wird eine Wahl angefochten,
fordert der Wahlausschuß den für die Durchfüh-
rung der Wahl zuständigen Wahlvorstand zu
einer Stellungnahme innerhalb von zwei Ar-
beitstagen auf.

(3) Der Einspruch gemäß Absatz 1 ist nicht zu-
lässig, wenn die Antragstellerin oder der An-
tragsteller mit der gleichen Begründung Ein-
spruch gegen das Wählerverzeichnis oder gegen
einen Wahlvorschlag hätte erheben können.
Wirkt sich der behauptete Verstoß nur auf die
Wahl zu einem Gremium oder nur in einer Grup-
pe aus, so steht der Einspruch einer Wahlbe-
rechtigten oder einem Wahlberechtigten zu die-
sem Gremium oder der betreffenden Gruppe zu

(4) Der Einspruch ist begründet, wenn Vorschrif-
ten über das Wahlrecht , über die Wählbarkeit,
über das Wahlverfahren oder über die Feststel-
lung des Wahlergebnisses verletzt wurden, es sei
dann, der Verstoß war nicht geeignet, die Man-
datsverteilung zu verändern

(5) Ist der Einspruch begründet, so erklärt der
Wahlausschuß die Wahl ganz oder teilweise für
ungültig. Ist lediglich die Feststellung des Wahl-
ergebnisses fehlerhaft, so wird sie vom Wah-
lausschuß berichtigt. Über die ablehnende Ent-
scheidung erteilt der Wahlausschuß einen mit
Rechtsbehelfsbelehrung versehenen Bescheid.

§ 19
Wiederholungswahl, Nachwahl

(1) Ist eine Wahl ganz oder teilweise für ungültig
erklärt worden, so ist sie nach Maßgabe der Ent-
scheidung unverzüglich zu wiederholen.

(2) Eine Wiederholungswahl findet nach densel-
ben Vorschriften, denselben Wahlvorschlägen
und, wenn seit der ursprünglichen Wahl das Se-
mester noch nicht abgelaufen ist, aufgrund des-
selben Wählerverzeichnisses wie für die ur-
sprüngliche Wahl statt, soweit nicht die Entschei-
dung gemäß § 18 hinsichtlich der Wahlvorschlä-
ge und Wählerverzeichnisse Änderungen vor-
schreibt. Personen, die zwischenzeitlich die
Wahlberechtigung oder die Wählbarkeit verloren
haben, sind aus den Wahlvorschlägen zu strei-
chen.

(3) Sind bei einer Wahl nicht alle zu vergebenen
Mandate besetzt worden, so findet auf Antrag
eine Nachwahl statt. Dem Antrag ist ein Wahlvor-
schlag beizufügen.

(4) Nachwahlen können auch dann durchgeführt
werden, wenn einem Gremium keine Ersatzmit-
glieder mehr zur Verfügung stehen.

(5) Nachwahlen werden vom zentralen Wahlvor-
stand durchgeführt. Die Fristen gemäß § 9 kön-
nen vom zentralen Wahlvorstand bis auf die
Hälfte verkürzt werden. Die Nachwahlen können
auch ausschließlich durch Briefwahl durchgeführt
werden

§ 20
Mandatsnachfolge
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(1) Aus einem Gremium scheidet aus, wer:

1. die Mitgliedschaft in der Gruppe verliert, für
    die sie oder er gewählt ist,

2. die Organisationseinheit verläßt, für die sie
   oder er gewählt ist,
3. aus anderen Gründen ihre oder seine Wähl-
   barkeit verliert,
4. ihr oder sein Mandat niederlegt.

(2) Nach § 9 Absatz 6 GO erlischt mit Beginn der
Amtszeit der Präsidentin oder des Präsidenten,
der Vizepräsidentinnen oder der Vizepräsidenten,
der Dekaninnen oder Dekane, der Prodekanin-
nen oder Prodekane auch denen auf einer vor-
hergehenden Wahl beruhende Mitgliedschaft in
einem Kollegialorgan der Hochschule.

(3) An der Stelle eines gemäß Absatz 1 oder 2
ausgeschiedenen Mitglieds tritt die oder der je-
weils rangnächste Bewerberin oder Bewerber
aus dem Wahlvorschlag der Ausgeschiedenen
oder des Ausgeschiedenen (Nachrückerin oder
Nachrücker), im Fall einer Wahl gemäß § 2 Ab-
satz 5 (Mehrheitswahl) die Bewerberin oder der
Bewerber mit der jeweils nächstniedrigeren
Stimmenzahl.

§ 21
Aufbewahrung der Wahlunterlagen

Die Wahlunterlagen (Niederschriften, Bekannt-
machungen, Wahlvorschläge und Stimmzettel)
werden mindestens bis zum Abschluß der
nächsten Wahl aufbewahrt.

§ 22

Wahl und Abwahl der Präsidentin oder des
Präsidenten

(1) Der zentrale Wahlvorstand ist für die Wahl
und das Verfahren der Abwahl der Präsidentin
oder des Präsidenten zuständig.

(2) Gemäß § 63 Absatz 2 BbgHG wird die Präsi-
dentin oder der Präsident aufgrund eines im Be-
nehmen mit dem Senat vorgelegten Wahlvor-
schlages des Landeshochschulrates vom Senat
gewählt und von dem für die Hochschulen zu-
ständigen Mitglied der Landesregierung bestellt.

(3) Bewerbervorschläge sind der Vorsitzenden
oder dem Vorsitzenden des Landeshochschul-
rates nach dem mit dem Senat hergestellten
Benehmen bei der Vorsitzenden oder dem Vor-
sitzenden des Zentralen Wahlvorstandes einzu-
reichen und müssen die Einverständniserklärung
der Kandidatin oder Kandidatinnen oder des
Kandidaten oder der Kandidaten sowie die Be-
reitschaftserklärung zum Amtsantritt im Falle der
Wahl enthalten. Die Stimmabgabe ist geheim.
Auf dem Stimmzettel sind die Namen der Vorge-

schlagenen in alphabetischer Reihenfolge auf-
zuführen. Bei jedem Bewerber ist mit „Ja“ oder
„Nein“ zu stimmen. Kommt hiernach eine Wahl
im zweiten Wahlgang nicht zustande, findet zwi-
schen den Bewerberinnen und Bewerbern, die im
zweiten Wahlgang die meisten Stimmen erhalten
haben, ein dritter Wahlgang statt, in dem gewählt
ist, wer die meisten Stimmen erhält.

(4) Der zentrale Wahlvorstand prüft die Gültigkeit
der Wahlvorschläge und der Stimmzettel im Se-
nat, stellt die Abstimmungsergebnisse fest und
gibt die Wahlergebnisse hochschulöffentlich be-
kannt. Die Wahlvorschläge sind zu protokollieren
und zu den Unterlagen des Senats zu nehmen.

(5) Die Vorsitzende oder der Vorsitzende des
Senats hat dem für die Hochschulen zuständigen
Mitglied der Landesregierung und der Vorsitzen-
den oder dem Vorsitzenden des Landeshoch-
schulrats unverzüglich das Ergebnis der Wahl
vorzulegen.

(6) Gemäß § 24 Absatz 8 der GO ist eine Abwahl
der Präsidentin oder des Präsidenten auf Antrag
mindestens eines Mitglieds des Senats mit einer
Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder möglich. Die
Abwahl ist erst nach Ablauf von sechs Monaten
nach Amtsantritt zulässig. Vor Durchführung des
Abwahlverfahrens hat der Senat dem Landes-
hochschulrat schriftlich die Gründe des Abwahl-
begehrens mitzuteilen und der Präsidentin oder
dem Präsident Gelegenheit zur Stellungnahme
zu den Gründen des Abwahlbegehrens zu ge-
ben. Eine erfolgte Abwahl ist erst dann vollzogen,
wenn ggf. in der gleichen Sitzung unter Verzicht
auf das Nominierungsrecht des Landeshoch-
schulrats eine neue Präsidentin oder ein neuer
Präsident gewählt worden ist.

§ 23
Wahl und Abwahl der Vizepräsidentinnen

oder Vizepräsidenten

(1) Der zentrale Wahlvorstand ist für die Wahl
und das Verfahren der Abwahl der Vizepräsiden-
tinnen oder Vizepräsidenten zuständig.

(2) Die der Vizepräsidentinnen und Vizepräsi-
denten werden aufgrund von Wahlvorschlägen
der Präsidentin oder des Präsidenten aus der
Mitte der Mitglieder der Hochschule gewählt.

(3) Bewerbungsvorschläge für die Wahl der Vi-
zepräsidentinnen oder Vizepräsidenten sind dem
zentralen Wahlvorstand schriftlich einzureichen.
Der Vorschlag muß mit einer Erklärung der Be-
werberin oder des Bewerbers versehen sein, daß
sie oder er mit der Kandidatur einverstanden ist
und im Falle der Wahl bereit ist, das Amt anzu-
treten. Für jedes Amt der Vizepräsidentin oder
des Vizepräsidenten wird ein Stimmabgabever-
fahren durchgeführt. Die Stimmabgabe ist ge-
heim. Gewählt ist die Bewerberin oder der Be
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werber, der oder die die Stimmenmehrheit der
Mitglieder des Senats erhält.

(4) Kommt für eine Kandidatin oder einen Kandi-
daten die nach Absatz 3 erforderliche Mehrheit 
auch im zweiten Wahlgang nicht zustande, hat
die Präsidentin oder der Präsident unverzüglich
vorzulegen.

(5)Der Wahlvorstand prüft die Gültigkeit der
Wahlvorschläge und der Stimmzettel im Senat,
stellt die Abstimmungsergebnisse fest und gibt
die Wahlergebnisse hochschulöffentlich bekannt.
Die Wahlvorschläge sind zu protokollieren und zu
den Unterlagen des Senats zu nehmen. Die Vor-
sitzende oder der Vorsitzende des Senats hat
dem für die Hochschulen zuständigen Mitglied
der Landesregierung und der Vorsitzenden oder
dem Vorsitzenden des Landeshochschulrats
unverzüglich das Ergebnis der Wahl vorzulegen.

(6) Im Falle des vorzeitigen Ausscheidens einer
Vizepräsidentin oder eines Vizepräsidenten
schlägt die Präsidentin oder der Präsident dem
Senat eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger
zur Wahl vor. Für das Wahlverfahren gelten die
Absätze 2 bis 4 entsprechend.

(7) Für die Abwahl der Vizepräsidentinnen und
Vizepräsidenten gelten die entsprechenden Re-
gelungen von § 22 Absatz 6 der vorliegenden
vorläufigen Wahlordnung.
Das Nominierungsrecht der Präsidentin oder des
Präsidenten bleibt unberührt.

§ 24
Wahl und Abwahl der Vorsitzenden oder des
Vorsitzenden des Senats und der oder des
stellvertretenden Vorsitzenden des Senats

(1) Der zentrale Wahlvorstand ist für die Wahl
und das Verfahren der Abwahl der oder des Vor-
sitzenden des Senats und ihrer oder seiner Stell-
vertreterin bzw. ihres oder seines Stellvertreters
zuständig.

(2) Die Wahl der Vorsitzenden oder des Vorsit-
zenden des Senats und ihrer oder seiner Stell-
vertreterin bzw. ihres oder seines Stellvertreters
findet in der konstituierenden Sitzung des Senats
statt. Der zentrale Wahlvorstand lädt unter Ein-
haltung der Ladefrist zur konstituierenden Sit-
zung des Senats ein. Die konstituierende Sitzung
findet gegen Ende der Vorlesungszeit des dem
Amtsantritt vorangegangenen Semesters statt.

(3) Die Wahl ist geheim und findet im Anschluß
an eine Aussprache mit den aufgestellten Kandi-
datinnen und Kandidaten statt. Das Wahlrecht
wird durch die schriftliche Abstimmung in der
konstituierenden Senatssitzung ausgeübt. Brief-
wahl findet nicht statt. Auf den Stimmzetteln ist
mit „Ja“ oder „Nein“ zu stimmen. Stimmzettel, die
mit anders als „Ja“ oder „Nein“ gekennzeichnet

sind oder mehr als ein Kreuz enthalten, sind un-
gültig.
Gewählt sind die Kandidatinnen oder Kandidaten,
die die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder
des Senats auf sich vereinigen. Kommt nach
einem dritten Wahlgang eine Mehrheit nicht
zustande, sind in der gleichen Sitzung neue Kan-
didatinnen oder Kandidaten zu benennen.

(4) Für die Abwahl gelten die entsprechenden
Regelungen von § 22 Absatz 6 der vorliegenden
vorläufigen Wahlordnung.

§ 25
Wahl und Abwahl

Der Dekanin oder des Dekans und der 
Prodekanin oder des Prodekans

(1) Die Wahl der Dekanin oder des Dekans und
der Prodekanin oder des Prodekans findet, so-
fern die Amtszeit es erfordert, in der konstituie-
renden Sitzung des Fachbereichsrat statt. Der
örtliche Wahlvorstand lädt unter Einhaltung der
Ladefrist zur konstituierenden Sitzung ein.

(2) Auf Vorschlag der Präsidentin oder des Prä-
sidenten wählt der Fachbereichsrat aus dem
Kreis der ihm angehörigen Professorinnen und
Professoren die Dekanin oder des Dekan und die
Prodekanin oder des Prodekan.

(3) Wahlvorschläge sind von der Präsidentin oder
vom Präsidenten bei der oder dem Vorsitzenden
des örtlichen Wahlvorstandes einzureichen und
müssen die Einverständniserklärung der Kandi-
datin oder des Kandidaten und die Bereitschafts-
erklärung zum Amtsantritt im Fall der Wahl ent-
halten. Die Stimmabgabe ist geheim. Jedes
Fachbereichsmitglied hat eine Stimme. Die Wahl
der Dekanin oder des Dekans sowie der Prode-
kanin oder des Prodekans bedarf außer der
Mehrheit der Mitglieder des Fachbereichsrats
auch der Mehrheit der diesem Gremium angehö-
renden Professorinnen und Professoren. Kommt
hiernach eine Wahl auch im zweiten Wahlgang
nicht zustande, so genügt für eine Entscheidung
in einem dritten Wahlgang die Mehrheit der Pro-
fessorinnen und Professoren. Bei Stimmen-
gleichheit im dritten Wahlgang ist der betreffende
Wahlvorschlag abgelehnt. Ein erforderlicher er-
neuter Wahlgang kann erst in einer darauffolgen-
den form- und fristgerecht einberufenen Sitzung
des Fachbereichsrats erfolgen.

(4) Alle Wahlgänge zur Wahl der Dekanin oder
des Dekans und der Prodekanin oder des Prode-
kans sind in einer Wahlversammlung durchzufüh-
ren.

(5) Der örtliche Wahlvorstand prüft die Gültigkeit
der Wahlvorschläge und der Stimmzettel im
Fachbereichsrat, stellt die Abstimmungsergeb-
nisse fest und gibt die Wahlergebnisse im Fach-
bereichsrat bekannt. Der Wahlablauf ist zu proto-
kollieren, unverzüglich der Präsidentin oder dem
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Präsidenten und dem zentralen Wahlvorstand zur
Kenntnis zu geben und zu den Unterlagen des
Fachbereichsrates zu nehmen.
(6) Eine Abwahl der Dekanin oder des Dekans ist
auf Antrag eines Mitglieds des Fachbereichsrats
mit Zweidrittelmehrheit seiner Mitglieder möglich.
Die Abwahl ist erst nach Ablauf von sechs Mo-
naten nach Amtsantritt zulässig. Vor Durchfüh-
rung des Abwahlverfahrens hat der Fachbe-
reichsrat der Präsidentin oder dem Präsidenten
schriftlich die Gründe des Abwahlbegehrens mit-
zuteilen und der Dekanin oder dem Dekan Gele-
genheit zur Stellungnahme zu den Gründen des
Abwahlbegehrens zu geben. Eine erfolgreiche
Abwahl gilt erst als vollzogen, wenn ggf. in der
gleichen Sitzung unter Verzicht auf das Nominie-
rungsrecht der Präsidentin oder des Präsidenten
eine neue Dekanin oder ein neuer Dekan nach
den Vorschriften des § 34 Abs. 1 der dem MWFK
zur Genehmigung vorliegenden GO gewählt wor-
den ist. Die Amtszeit der neugewählten Dekanin
oder des neugewählten Dekans endet mit der
Amtszeit der bisherigen Dekanin oder des bishe-
rigen Dekans.
Diese Regelungen gelten sinngemäß auch für die
Abwahl einer Prodekanin oder eines Prodekans
sowie für die Abwahl der oder des für ein be-
stimmtes Aufgabengebiet gewählten Prodekanin
bzw. Prodekans.

§ 26
Wahl und Abwahl der oder des Vorsitzenden
des Fachbereichsrats, der oder des stellver-
tretenden Vorsitzenden sowie der Prodeka-
ninnen oder Prodekane für bestimmte Aufga-
bengebiete

(1) Die Wahl der oder des Vorsitzenden des
Fachbereichsrats, der oder des stellvertretenden
Vorsitzenden sowie der Prodekaninnen oder
Prodekane für bestimmte Aufgabengebiete findet
in der konstituierenden Sitzung des Fachbe-
reichsrats statt. Der örtliche Wahlvorstand lädt
unter Einhaltung der Ladefrist zur konstituieren-
den Sitzung ein.

(2) Die konstituierende Sitzung des Fachbe-
reichsrats findet gegen Ende der Vorlesungszeit
des dem Amtsantritt vorangehenden Semesters
zum Zweck der Wahl der oder des Vorsitzenden
des Fachbereichsrats, der oder des stellvertre-
tenden Vorsitzenden sowie der Prodekaninnen
oder Prodekane für bestimmte Aufgabengebiete,
sofern die Fachbereichssatzung dies vorsieht,
statt.

(3) Die Aufstellung der Kandidatinnen und der
Kandidaten zur Wahl der oder des Vorsitzenden
des Fachbereichsrats, der oder des stellvertre-
tenden Vorsitzenden sowie der Prodekaninnen
oder Prodekane für bestimmte Aufgabengebiete
erfolgen nach der Aussprache im Fachbereichs-
rat, wobei Prodekaninnen und Prodekane für
bestimmte Aufgaben aus der Mitte des Fachbe-
reichs nominiert werden können. Das Wahlrecht

wird durch Abgabe eine Stimmzettels ausgeübt. .
Auf den Stimmzetteln ist mit „Ja“ oder „Nein“ zu
stimmen. Anders als mit „Ja“ oder „Nein“ ge-
kennzeichnete Stimmzettel sind ungültig. Ge-
wählt sind die Kandidatinnen und Kandidaten, die
die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder
des Fachbereichsrats erhalten.
Für erforderliche weitere Wahlgänge können
neue Wahlvorschläge eingereicht werden.

(4) Für die Abwahlverfahren gelten sinngemäß §
25 Absatz 6 der vorläufigen Satzung.

§ 27
Inkrafttreten

Diese Wahlordnung tritt am Tage nach ihrer Ver-
öffentlichung in den „Amtlichen Bekanntmachun-
gen der Fachhochschule Potsdam“ in Kraft.

Ausgefertigt auf Grund des Beschlusses des
Senats der Fachhochschule Potsdam.

Potsdam, den 06.12.1999

Der Vorsitzende des Senats
Prof. Dr. Rainer Funke

Der Rektor
Prof. Dr. Helmut Knüppel

Ausfertigungsvorbehalt des Rektors
Die Ausfertigung der vorläufigen Wahlordnung
erfolgt unter der einschränkenden Maßgabe der
vorläufigen Aufhebung der Wahlordnungspassa-
gen:
-§ 22 Absatz 3, Satz 6 ist zu ersetzen durch
     „Gewählt ist die Bewerberin oder der Bewer-
     ber, die oder der die Mehrheit der Stimmen
     der Mitglieder des Senats erhält.“
und
-§ 25 Absatz 3, Satz 6, der zu streichen ist.
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